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2 7 . Verordnung: Änderung der Arbeitsruhegesetz-Verordnung
2 8 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Ermächtigung der Zollämter zur Erteilung von Aus-

und Einfuhrbewilligungen in vereinfachter Form
2 9 . Verordnung: Fahrverbindung im Zuge eines Betriebes an der A 10 Tauern Autobahn im Bereich der

Gemeinde Eben im Pongau
3 0 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der A 23 Autobahn Südosttangente Wien im Bereich

der Stadt Wien

27. Verordnung des Bundesministers für
Arbeit und Soziales, mit der die Arbeitsruhege-

setz-Verordnung geändert wird

Auf Grund des § 12Abs. 1 des Arbeitsruhegesetzes,
BGBl. Nr. 144/1983, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten
die Anlage zur Verordnung des Bundesministers für
Soziale Verwaltung betreffend Ausnahmen von der
Wochenend- und Feiertagsruhe, BGBl.
Nr. 149/1984, zuletzt geändert durch die Verord-
nung BGBl. Nr. 252/1991, wie folgt geändert:

Dem Abschnitt IV wird folgende Z 3 angefügt:

„3. Holztrockenkammern

Die für mehrtägige Holztrocknungsprozesse
unbedingt erforderlichen Arbeiten bei Trockenkam-
mern und Trockenkanälen, wie die rechtzeitige
Entladung und Beschickung dieser mit vorbereite-
tem Holz, sowie der Betrieb der Anlagen zur
Bereitstellung der Wärmeenergie."

Hesoun

28 . Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten, mit der die
Verordnung über die Ermächtigung der Zollämter zur Erteilung von Aus- und Einfuhrbewilligun-

gen in vereinfachter Form geändert wird

Auf Grund des §7 Abs. 2 des Außenhandelsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 184, zuletzt geändert durch
Bundesgesetz BGBl. Nr. 378/1989, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Ermächtigung der
Zollämter zur Erteilung von Aus- und Einfuhrbewilligungen in vereinfachter Form, BGBl. Nr. 630/1987,
zuletzt geändert mit Verordnung BGBl. Nr. 655/1991, wird wie folgt geändert:

1. Die Anlage 3 (Einfuhrliste) wird wie folgt geändert:
Die Unternummer 2710 E lautet:

„E - Heizöle und ähnliche Rückstände von der Erdölverarbeitung:
ex E - nicht mehr als insgesamt 5 ppm polychlorierte

Biphenyle oder Terphenyle (PCB, PCT) enthaltend,
mit gewichtsmäßig nicht mehr als 0,03% Gesamthalo-
gengehalt und mit gewichtsmäßig nicht mehr Schwefel-
gehalt als
0,3% bei Heizöl leicht,
0,6% bei Heizöl mittel,
1,0% bei Heizöl schwer,
keine gebrauchten Öle oder deren Folgeprodukte
enthaltend, laut Bestätigung des Herstellers *, M"
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2. In der Anlage 4 (Ausnahmen von der Zollämterermächtigung in der Einfuhr) entfällt die
Unternummer 2710 E.

Schüssel

29. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend
eine Fahrverbindung im Zuge eines Betriebes
an der A 10 Tauern Autobahn im Bereich der

Gemeinde Eben im Pongau

Auf Grund der §§ 4 Abs. 1 und 27 des
Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990
wird verordnet:

Der Straßenverlauf einer Fahrverbindung im
Zuge des Betriebes „Gasthofgut" an der A 10
Tauern Autobahn wird im Bereich der Gemeinde
Eben im Pongau wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straße stellt eine Fahrver-
bindung zwischen den Verkehrsflächen des Betrie-
bes „Gasthofgut" an der A 10 Tauern Autobahn
und der Gemeindestraße zum Gasthofberg her.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Straßentrasse aus den beim Bundesministerium
für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim Amt der
Salzburger Landesregierung sowie bei der Ge-
meinde Eben im Pongau aufliegenden Planunterla-
gen im Maßstab 1 : 1 000 zu ersehen.

Schüssel

30. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten betreffend die
Bestimmung des Straßenverlaufes der A 23
Autobahn Südosttangente Wien im Bereich der

Stadt Wien

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 159/1990 wird verord-
net:

Der Verlauf der neu herzustellenden Rampen der
Anschlußstelle Sterngasse der A 23 Autobahn
Südosttangente Wien (in Richtung Altmannsdorf)
wird im Bereich der Stadt Wien wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellenden Rampen III bzw. IV zur
Erweiterung der bestehenden Anschlußstelle Stern-
gasse führen von km 1,069 der Rampe 800 zur
Sterngasse bzw. von der Sterngasse bis km 0,617 der
Rampe 900 und stellen die Verbindung der A 23
Autobahn Südosttangente Wien zwischen Alt-
mannsdorf und der Sterngasse her.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustellen-
den Zu- und Abfahrtsrampen aus den beim
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen-
heiten und beim Magistrat der Stadt Wien
aufliegenden Planunterlagen im Maßstab 1 : 1 000
zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel


